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Inländische Nachrichten.

Wild/ Regterungscommtssär im Wallis/ an das
Publikum.

Das Walliserland (dem man vielleicht den Na-
men des Rhodan - Departements geben wird ist
größkentheils durch diesen Fluß verheert. Die vorige
Regierung war in aller Rücksicht zu schwach, dem-
selben Schranken zu setzen. Vielweniger konnte
sie bei 20,000 verheerte Jucharten Land wieder er-
»bern.

Die Vereinigung dieses Landes mit Helvetien
macht diese Eroberung möglich, sogar jezt, wenn
ich mich nicht irre. Ich glaube mich verpflichtet,
dem Publikum meine Gedanken zu diesem Entzwek
vorzulegen m t Ersuchen an alle Kenner und ge-
meingeistige Personen, mir ihre Bemerkungen darüber
mitzutheilen.

Wie erwünscht die Urbarmachung eines so be-
trâchtlichen Stücks des besten Landes, das die Nn-
terhaitungsmittel des großen Thales verdoppeln wür-
de, seyn müsse, ist ausser Zweifel. Die Frage ist
also nur von den Mitteln zur Unternehmung und zur
Ausführung.

Wenn die Regierung reich genug wäre, dieses
Unternehmen auszuführen, so bleibt es noch zweifel-
haft, ob es ihr anständig wäre; es ist aber ausser
Zweifel, baß sie es auf alle mögliche Wege begünsti-
gen soll.

Was die Regierung nicht thun kann, das kön-
nen einzelne Leute; und sie werden es thun, wenn
sie genügsame Bewegungsgründe dazu sehen. Man
muß sie ihnen derdalben vorlegen. Da es hier um
das größte Zutrauen zu thun ist, so mache ich es mir
zum Gefez, keiner eiteln Hoffnung zu schmeicheln,
und jeden in Stand zu stellen, die Wahrheit meines
Vortrags zu erforschen. Diesem Grundsatz zufolge
werde ich die Mittel der Unternehmung, so wie die
der Ausführung, hier obenhin entwickeln, und mir
vorbehalten, dem Publikum über diesen Gegenstand ei-
nen ausführlichen Plan vorzulegen.

Viele Leute setzen in Lotterien, ws sie gleich An-
sangs 10 pro Cent beim Einsatz verlieren; an-
dcre wagen ihr Geld auf sonst unsichere Art, oh.w
andern Enlzweck, als einen unsichern Gewinn. Zu
dem, was ich vortrage, gebe ich Bewegungsgründe.
Der eine ist gemeinnützig ; er zweckt dahin: viele
tausend unglückliche Einwohner (die kaum eine
menschliche Gestalt haben die sie unstreitig der durch
die stinkenden Moräste verfaulten Luft zu verdanken
haben) ihrem Unglück zu entreissen; der zweite ist,
eine große Strecke Lands dem Vaterlands auf eine

menschenfreundliche Weise zu erobern; der dritte,
so ein indumentum nil arAklmim (Geldbeweggrund)
iß, enthalt eine starke Glaubwürdigkeit, daß

diejenigen, die ihr Geld hkezu vorstrecken, es mit
Gewinn wieder erhalten. Ich schlage 1000 bis asoo
Aktionen vor, die jede quartaliter L. 16, also im
Jahr 4 Ldr. bezahlen. Alles Verbesserungssähige
Erdreich wird vor dem Anfang der Arbeit eidlich
geschäzt, und eine zweite Schätzung wird nach der
Urbarmachung statt haben. Die Eigenthümer können
nach Belieben ihre Grundstücke nach der ersten Schä-
tzung an die Aktionsbesitzere überlassen, oder selbige
nach der zweiten gegen Anlage des Unterschieds sich

zueignen. Das Grundstück haftet im leztcrn Fall für
diese Summe.

Man rechnet hier den Werth des Landes nach

Klaftern zu 36 Pariser Fuß, oder 43 V,c>0 Bern»
Fuß. Was am Rhodan liegt, hat jezt häufig gar
keinen Werth, das moosariige von 1/2 Kr. bis 2 Kr.;
urbares Erdreich hingegen wird von 4 Btz. bis 25 Btz.
bezahlt; leztcrer Werth ist um Siders gemein. Das
durch den Rhodan verwüstete Land wird von Brig
bis Pissevache auf 20,000 Jucharten, jede zu io°°
obiger Klafter geschäzt. Allem um gewisser zu ge-

hen, nehmeich nur 15,000 an, und schätze das ver-
wüstete Land im Durchschnitt » 1 Btz. das Klafter,
oder L. 100 die obige Juchart und das urbare Land
ö 3 Btz. das Klafter, welches die Juchart auf L. Z°°
bringt, oder den Werth jeder Juchart um L. 200 erhöhet.
Dieses bringt auf 15,000 Jucharten zu 43090 Ber-

ner Fuß L. 3,000000, und diese 3 Millionen helve-

tischer Franken werden zu Wiederbezahlung der Ab
tionen dienen. Man muß beobachten, daß so wie

die Arbeit vorrückt, das urbare Erdreich sogleich M
kurfähig ist, und dieses die Auslagen ungemein ere

leichtert.
Der Rhodan führt an sich sehr wenig Steine,

aber im Sommer eine ungeheure Meyge mineralare
tigen ungemein fruchtbaren Schlam; daher dann des

ihm entrissene Erdreich beinahe jedes andere über-

trifft.
Das ganze Unternehmen beruht auf einer

Schwellarbeit von besonderer Anlage, die zur gleü

chen Zeit dem Fluß einen geraden Lauf verschafft/
das Land mit Schlam bedeckt, und diesen Schlam
sichert.

Sitten, den 28. Jan. 1800.

Berichtigung.
Im Nro. 39 ist pag. 154 folgender Schluß

von Schlumpfs Gutachten über die Wahlen ve»

Kantons Sentis ausgelassen worden:
»Aus allen diesen Gründen schlägt Euch»

»BB. Gesezgeber, Eure Commission vor, den Ver-

» balprozeß der Wahlversammlung des Kantons Sen-

»tls mit Dringlichkeit als gültig zu erklären, uiw

»solchen zu gleichem Endzweck dem Senai zu udw
„senden."


	Inländische Nachrichten

